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A Bekanntmachungen des Landkreises Schaumburg 
 
Haushaltssatzung des Landkreises Schaumburg für das 
Haushaltsjahr 2024 
 
Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 9 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
hat der Kreistag in der Sitzung am 12.12.2023 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt: 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 461.325.700 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 500.344.000 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
 
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- 
 tätigkeit 452.247.800 € 
2.2  der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- 
 tätigkeit 480.824.200 € 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.470.600 € 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 52.147.500 € 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 44.676.900 € 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungs- 
 tätigkeit 10.788.900 € 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf 44.676.900 € festgesetzt.  
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
16.505.000 € festgesetzt. 
 
§ 4 
 
Die Höchstbeträge, bis zu denen Liquiditätskredite im Haus-
haltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 76.041.000 € fest-
gesetzt. 
 
§ 5 
 
Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden für das 
Haushaltsjahr 2024 festgesetzt: 
 
51,8  v. H. der Steuerkraftzahlen der Grundsteuern A und B 
51,8  v. H. der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer 
51,8  v. H. der Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der 
 Einkommenssteuer 
51,8  v. H. der Steuerkraftzahlen des Gemeindeanteils an der 
 Umsatzsteuer 
51,8  v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen von Ge-

meinden 
51,8  v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen von Samt-

gemeinden 
 
Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt für die Samtge-
meinde Nenndorf 62,00 v. H. 
 
Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt für die Stadt Rinteln 
52,03 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Für die Befugnis des Landrates, über- und außerplanmäßigen 
Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 Satz 2 
NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen bis zur Höhe von 
50.000 € im Einzelfall als unerheblich.  
 
Die Wertgrenze, oberhalb derer Investitionen gemäß § 12 
Abs. 1 KomHKVO als von erheblicher finanzieller Bedeutung 
anzusehen sind, wird auf 500.000 € festgesetzt. 
 

Stadthagen, 14.12.2023 
 

Landkreis Schaumburg 
Der Landrat 

 
Jörg Farr 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung des Landkreises Schaum-
burg für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.  
 
Die erforderliche Genehmigung nach §§ 119 Abs. 4 und 120 
Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) sowie § 15 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich (NFAG) ist durch Erlass des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 
25.01.2024 unter dem Aktenzeichen 32.16-10302-257 (2024) 
erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG für 7 
Werktage (außer samstags), beginnend mit dem Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Schaumburg, 
im Kreishaus Stadthagen, Jahnstraße 20, Zimmer 431, öffent-
lich aus. Die Einsichtnahme ist unter vorheriger Terminabspra-
che möglich. Der Termin ist zu vereinbaren mit Herrn Kreiskäm-
merer Krah, Tel. 05721/703-1370 oder per E-Mail über         
haushalt@schaumburg.de. 
 

Stadthagen, 14.02.2024 
 

Landkreis Schaumburg 
Der Landrat 

 
Jörg Farr 

 

 
B Bekanntmachungen der kreisangehörigen Städte 
 und Gemeinden 
 
--- 
 

 
C Amtliche Bekanntmachungen anderer  
 Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des  
 öffentlichen Rechts 
 
--- 
 
 
D Sonstige Mitteilungen 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


